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Oberlandesgericht Celle 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
 
 
13 U 44/15 
10 O 57/12 Landgericht Verden 

Verkündet am 
23. Februar 2017 
W., 
Justizhauptsekretärin 
als Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle 

 

 
 
In dem Rechtsstreit 
 
Stadtwerke E. H. GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer W. O., A., D.,  
 
 Beklagte und Berufungsklägerin,  
 
Prozessbevollmächtigte:  
Anwaltsbüro B. B. H., M., B.,  
Geschäftszeichen: ##### 
 
gegen 
 
O. W. GbR, bestehend aus den Gesellschaftern J. O. und F. O., St. H., D.,  
 
 Klägerin und Berufungsbeklagte,  
 
Prozessbevollmächtigte:  
Anwaltsbüro E. & Partner, K., L.,  
Geschäftszeichen: ##### 
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hat der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle auf die mündliche Verhand-

lung vom 31. Januar 2017 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht 

W., die Richterin am Oberlandesgericht M.-H. und die Richterin am Oberlandesge-

richt Dr. B. für Recht erkannt: 

 

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 23. Februar 2015 verkündete 

Urteil der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Verden abgeän-

dert und die Klage abgewiesen.  

 

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.  

 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die 

Vollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % 

des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der 

Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des vollstreckbaren Betrages 

leistet. 

 

Die Revision wird nicht zugelassen.  

 

Der Streitwert wird auf 148.876,08 € festgesetzt, davon entfallen 

118.636,02 € auf den bezifferten Antrag und 30.240 € auf den Feststel-

lungsantrag.  

 

Gründe 

 

I.  

 

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Erstattung von Mehrkosten für den Anschluss 

einer Windenergieanlage wegen der Zuweisung eines bestimmten - im Vergleich 

zu dem in Luftlinie in kürzester Entfernung liegenden weiter entfernten - Netzver-

knüpfungspunktes nach § 13 Abs. 2 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes in der 

bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung (EEG 2009) in Anspruch. Hilfs-

weise verlangt sie im Wege des Schadensersatzes die ihr entstandenen Mehrkos-

ten ersetzt. 
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Die Klägerin betrieb seit den 1990er Jahren am Standort D., Gemarkung  

St. H. eine Windenergieanlage des Typs E. C-40 zur Produktion von Strom aus 

Windenergie, die über eine direkt am Standort der Windenergieanlage befindliche 

Mittelspannungsstation der Beklagten an deren 10-KV-Mittelspannungsnetz ange-

schlossen war (im Folgenden: „Mittelspannungsstation Windkraftanlage O.“). Im 

Jahr 2009 wollte die Klägerin die vorhandene Windenergieanlage durch eine un-

mittelbar daneben zu errichtende Windenergieanlage des Typs E. E-82 mit einer 

höheren Nennleistung von 2,3 MW ersetzen (sogenanntes Repowering). Die Be-

klagte erklärte auf Anfrage der Klägerin, dass ein Anschluss der Anlage an das 

10-KV-Mittelspannungsnetz grundsätzlich möglich sei (Schreiben vom 27. Oktober 

2009, Anlage K 1, Schreiben vom 3. Dezember 2009, Anlage K 3, jeweils im Anla-

genordner I). Mit Schreiben vom 15. April 2010 (Anlage K 4) erklärten die Mitarbei-

ter der Beklagten, die drei in Frage kommenden möglichen Netzverknüpfungs-

punkte - direkt am Standort der Anlage [= Mittelspannungsstation „Windkraftanla-

ge O.“], in der Nähe der Mittelspannungsstation „H.“ sowie direkt an der Umspan-

nanlage St. H. - seien geprüft worden. Aus netztechnischen Gründen sei der An-

schluss nur im Bereich der Mittelspannungsstation „H.“ oder direkt an der Um-

spannanlage St. H. möglich. Empfohlen werde der Netzverknüpfungspunkt im Be-

reich der Mittelspannungsstation „H.“. Der Anschluss an die Mittelspannungsstati-

on „Windkraftanlage O.“ hätte ebenso wie ein Anschluss an den Netzverknüp-

fungspunkt „F.“ einen Ausbau des Netzes der Beklagten erfordert, weil die vor-

handenen Leitungen den einzuspeisenden Strom wegen bereits bestehender Aus-

lastung nicht mehr hätten aufnehmen können. Mit Schreiben vom 19. Mai 2010 

(Anlage B 1, Anlagenordner I) wies die Beklagte der Klägerin den Anschluss in der 

Nähe Mittelspannungsstation „H.“ als Netzverknüpfungspunkt verbindlich zu. Da-

gegen wandte sich die Klägerin mit anwaltlichem Schriftsatz vom 23. September 

2010 (Anlage K 7, Anlagenordner I) und forderte die Beklagte auf, die Anlage di-

rekt am Standort an das Mittelspannungsnetz anzuschließen, alternativ an der 

Trafo-Station „F.“ und übte insoweit ausdrücklich ihr Wahlrecht gemäß § 5 Abs. 2 

EEG 2009 aus. Dem trat die Beklagte am 21. Oktober 2010 ihrerseits mit der Be-

gründung entgegen, die Ausübung des Wahlrechts sei missbräuchlich (Anlage  

K 8, Anlagenordner I). Mit Schreiben vom 29. Oktober 2010 (Anlage K 9, Anla-

genordner I) akzeptierte die Klägerin die erteilte Zuweisung, behielt sich jedoch 

ausdrücklich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüche wegen ihr ent-
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stehender Mehrkosten vor. Die Klägerin beauftragte im Folgenden die E. GmbH 

mit der Verlegung einer neuen Kabeltrasse von der Mittelspannungsstation „Wind-

kraftanlage O.“ zu der Mittelspannungsstation „H.“. Die Länge der Leitung beläuft 

sich auf 1.700 m. Die Klägerin wandte dafür insgesamt 192.136,02 € an Kosten 

auf. Seit März 2011 ist die Windenergieanlage an den vorgegebenen Netzver-

knüpfungspunkt - ausweislich des später eingeholten Gutachtens des Sachver-

ständigen Dr. Ing. M. M. - über die neu errichtete Mittelspannungsstation „O.“ in 

der Nähe der Mittelspannungsstation „H.“ im Mittelspannungs-Abgang „H.“ der 

Umspannanlage St. H. (hier der Einfachheit halber nur als Mittelspannungsstation 

„H.“ bezeichnet) an das Mittelspannungsstromnetz der Beklagten angeschlossen.  

 

Die Klägerin, die behauptet hat, bei Anschluss Windenergieanlage an den Netz-

verknüpfungspunkt „Windenergieanlage O.“ wären lediglich 73.500 € an Kosten 

entstanden, verlangt von der Beklagten den Differenzschaden 118.636,06 € sowie 

den Gegenwert der für den Zeitraum des Betriebs der Windenergieanlage zu er-

wartenden Leitungsverluste wegen der Einspeisung des Stroms aus der Wind-

energieanlage in das Stromnetz der Beklagten an einem weiter entfernt liegenden 

Punkt als gewünscht - hierauf bezieht sich der Feststellungsantrag - erstattet. 

 

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Beklagte sei verpflichtet gewesen, 

die Windenergieanlage an den Netzverknüpfungspunkt „Windenergieanlage O.“, 

der unstreitig der am nächsten zu der neu zu errichtenden Windenergieanlage 

gelegene Netzverknüpfungspunkt ist, anzuschließen, anstatt ihr - wie sie behaup-

tet hat - den tatsächlich gewählten Netzverknüpfungspunkt im Sinne von § 5  

Abs. 3 EEG 2009 verbindlich zuzuweisen. Sie hat bestritten, dass dies die insge-

samt günstigste Variante darstelle. Vielmehr hätte die Beklagte ggf. eine erforder-

liche Netzverstärkung vornehmen müssen. Sie hätte eine Leitung zwischen dem 

Netzverknüpfungspunkt „Windkraftanlage O.“ und dem Netzverknüpfungspunkt 

„H.“ bzw. dem „Umspannwerk St. H.“ verlegen können, um den Netzverknüp-

fungspunkt „Windkraftanlage O.“ zu verstärken. Hierfür wären Netzausbaukosten 

in Höhe von 109.633 € (1.700 m Kabel x 64,49 €, Bl. 231 GA I) angefallen. Auch 

ein Anschluss an den Netzverknüpfungspunkt „F.“ wäre mit niedrigeren Gesamt-

kosten möglich gewesen, zumal die Leitungslänge lediglich 690 m bzw. (bei direk-

tem Weg) nur 380 m betragen hätte (vgl. Bl. 228 GA I, 573 GA II, 699, 771 GA III, 
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870 ff. GA IV). Die Länge der Netztrasse von der Umspannanlage „St. H.“ bis zur 

Station „Windkraftanlage O.“ betrage zudem nicht 4.300 m, sondern lediglich 

2.300 m. Die Beklagte wolle gezielt Umwege in die Berechnung einbeziehen. Die 

Klägerin hat bei ihren Berechnungen die Auffassung vertreten, die Netzleitungs-

verluste seien bei den Gesamtkosten mit einzubeziehen. Wegen der verschiede-

nen von ihr weiter als möglich angesehenen Netzanbindungsvarianten wird insbe-

sondere auf den Schriftsatz vom 15. Dezember 2014 (Bl. 869 ff. GA IV) Bezug 

genommen.  

 

Die Klägerin hat beantragt,  

 

1. die Beklagte zu verurteilen, 118.636,02 € zzgl. Zinsen in Höhe von 

fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem  

25. November 2011 sowie weitere Rechtsverfolgungskosten in Höhe 

von 2.180,60 € an sie zu zahlen;  

 

2. festzustellen, dass die Beklagte der Klägerin zum Ersatz der Lei-

tungsverluste verpflichtet ist, die infolge des Anschlusses der klägeri-

schen Windenergieanlage (WEA) des Typs E. E-82 mit einer instal-

lierten elektrischen Leistung von 2,3 MW am Netzverknüpfungspunkt 

im Bereich der MS-Station H. gegenüber einem Anschluss an das 

Netz der Beklagten im Bereich des Standorts der WEA in der Ge-

markung St. H., Flur 1, Flurstück 178/41 entstanden sind und noch 

entstehen werden.  

 

Die Beklagte hat beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hat ihrerseits behaup-

tet, die Windenergieanlage sei an den gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt ange-

schlossen worden. Sie hat bestritten, insoweit ein Zuweisungsrecht nach § 5  

Abs. 3 EEG 2009 ausgeübt zu haben. Der realisierte Netzverknüpfungspunkt über 

die Mittelspannungsstation „H.“ habe - wie sie behauptet hat - insgesamt die ge-
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ringsten Gesamtkosten ausgelöst. Die beiden anderen [zunächst in Rede stehen-

den] Varianten hätten sich insgesamt als deutlich teurer erwiesen. Während die 

Variante 1 („H.“) Kosten in Höhe von 192.136,02 € verursacht habe, hätten sich 

die Kosten der Variante 2 („F.“) auf rd. 336.660 € und der Variante 3 („Windkraft-

anlage O.“) auf rd. 423.200 € belaufen. In den beiden letztgenannten Varianten 

hätte die Beklagte ihr Netz ausbauen müssen, wofür sie in Bezug auf Variante 2 

(„F.“) Kosten in Höhe von ca. 223.250 € und der Variante 3 (am Standort der 

Windenergieanlage als dem nächst gelegenen Verknüpfungspunkt) sogar  

349.700 € aufwenden müssen. Für den Netzausbau nach der Variante 3 („Wind-

kraftanlage O.“) wäre eine Kabellänge von 4.300 m erforderlich geworden. Weitere 

Anschlussvarianten hätten nicht bestanden. Die Errichtung einer Verbindungslei-

tung zwischen dem Netzverknüpfungspunkt „Windkraftanlage O.“ und dem Netz-

verknüpfungspunkt „H.“ stelle keinen Netzausbau dar. Es hätte sich dabei gerade 

um keine Parallelleitung, sondern um eine neue Verbindungsleitung gehandelt. 

Die Beklagte hätte auch nicht ohne weiteres ein lediglich 1.700 m langes Kabel 

zwischen den Stationen verlegen können. Vielmehr wäre durch die Einbindung 

einer neuen Leitung eine umfängliche Änderung des Schutz-/Netzkonzepts der 

Beklagten erforderlich geworden, was einen „quantitativen“ Netzausbau, zu sie  

- wie sie gemeint hat - nicht verpflichtet gewesen wäre, bedeutet hätte. Die erfor-

derliche Leitungslänge zu dem Netzverknüpfungspunkt Mittelspannungsstation 

„F.“ betrage tatsächlich 690 m und die Länge der Netztrasse von der Umspannan-

lage St. H. zum Netzverknüpfungspunkt „WKA O.“ 4.300 m. Wegen des weiteren 

Vortrags der Beklagten zu den einzelnen im Raum stehenden Anschlussvarianten 

wird auf den Schriftsatz vom 14. Januar 2015 (Bl. 879 ff. GA IV) nebst tabellari-

scher Übersicht, Bezug genommen. Die Ausübung des Wahlrechts nach § 5  

Abs. 2 EEG 2009 durch die Klägerin erweise sich daher nach Ansicht der Beklag-

ten als rechtsmissbräuchlich. Folglich schulde sie weder Mehrkosten noch Scha-

densersatz.  

 

Das Landgericht hat über den wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunkt 

Beweis erhoben, indem es ein schriftliches Gutachten des Sachverständigen 

Dr. Ing. M. M. eingeholt hat. Auf der Grundlage dieses im April 2014 erstellten 

Gutachtens haben die Parteien - weitere Trassenverläufe diskutiert (vgl. dazu et-

wa Bl. 632 R GA II). Der Sachverständige hat sich zu Einwänden der Parteien mit 
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Stellungnahme vom 9. Juli 2014 (Bl. 755 f. GA III) geäußert. Ferner hat das Land-

gericht den Sachverständigen im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 

2014 (Bl. 757 ff. GA III) ergänzend angehört. 

 

Die Kammer hat der Klage bis auf einen Teil der Nebenforderungen stattgegeben 

und zur Begründung ausgeführt, die Klägerin habe gegen die Beklagte einen An-

spruch auf Zahlung der Anschlusskosten in Höhe von 118.636,02 € gemäß § 280 

Abs. 1 BGB i. V. m. § 5 Abs. 2 EEG 2009. Der zugewiesene Netzverknüpfungs-

punkt in Variante 1 sei zwar der technisch und wirtschaftlich günstigste. Die Kläge-

rin habe jedoch ihr Wahlrecht gemäß § 5 Abs. 2 EEG in nicht rechtsmissbräuchli-

cher Weise ausgeübt. Dies könne erst dann angenommen werden, wenn die dem 

Netzbetreiber hierdurch entstehenden Kosten nicht nur unerheblich über denen 

eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungs-

punkt lägen. Die Kosten der von der Klägerin favorisierten Variante 3, deren Ge-

samtkosten - die der Sachverständige M. nicht mehr berechnet hat, das Landge-

richt aber selbst überschlägig mit 268.181,70 € ermittelt hat - seien im Vergleich 

zu den bei der verwirklichten Variante 1 entstehenden Gesamtkosten in Höhe von 

217.914,65 € knapp 23,06 % teurer, was noch hinzunehmen sei. Auf die Frage, ob 

die Beklagte der Klägerin einen Verknüpfungspunkt gemäß § 5 Abs. 3 EEG ver-

bindlich zugewiesen habe, komme es nicht mehr an. Wegen der weiteren Einzel-

heiten wird auf die Entscheidungsgründe des landgerichtlichen Urteils Bezug ge-

nommen. 

 

Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit der sie ihren erstinstanz-

lichen Klagabweisungsantrag weiter verfolgt und ihre erstinstanzlich vertretene 

Auffassung zu der Frage, wann das Wahlrecht insbesondere mit Blick auf den 

Vergleichsmaßstab - die Gesamtkosten oder die dem Netzbetreiber entstehenden 

Kosten - rechtsmissbräuchlich ausgeübt werde, vertieft. Ferner habe das Landge-

richt die Kosten der Variante 3 nicht selbst berechnen dürfen. Außerdem seien der 

Kammer verschiedene Verfahrensfehler vorzuwerfen. Wegen der Einzelheiten 

wird auf den Inhalt der Berufungsbegründung vom 27. Mai 2015 (Bl. 962 ff. GA IV) 

Bezug genommen. 
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Die Beklagte beantragt, 

 

das Urteil des Landgerichts Verden vom 23. Februar 2015 (Az.: 10 O 57/12) 

abzuändern und die Klage abzuweisen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie verteidigt das erstinstanzliche Urteil. Das Landgericht gehe zutreffend davon 

aus, dass die Beklagte der Klägerin einen unrichtigen Netzverknüpfungspunkt zu-

gewiesen habe. Der vom Landgericht betrachtete Vergleichsmaßstab entspreche 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs; ein Vergleich der Gesamtkosten bei 

Anschluss der Windenergieanlage an den gewählten statt an den wirtschaftlich 

günstigsten Netzverknüpfungspunkt lasse die Wahl auch nicht rechtsmissbräuch-

lich erscheinen. Dies habe der Bundesgerichtshof bislang erst bei einer Kosten-

abweichung von 60 % bejaht. Sie behauptet, es gebe eine erheblich günstigere 

technisch gleichwertige Ausbauvariante, indem eine Leitung vom Netz der Beklag-

ten - „St. H. B.“ (dem zugewiesenen Netzverknüpfungspunkt) zum Netzverknüp-

fungspunkt „MS-Station Windkraftanlage O.“ von gut 1.700 m Länge verlegt wer-

de. Dazu müsse die einfache Schaltstation „St. H. B.“ eingeschleift und auch die 

alte Station „Windkraftanlage O.“ am Netzverknüpfungspunkt „MS-Station Wind-

kraftanlage O.“ durch eine neue Übergabestation ersetze werden. Von der 

Schaltstation „St. H. B.“ müsse ein Kabel Typ NA2xs(f)2Y 150RM 25 wie bei der 

realisierten Variante 1 bis zum Netzverknüpfungspunkt „MS-Station Windkraftan-

lage O.“ zur dortigen neuen Übergabestation verlegt und verknüpft werden. Hier-

bei handele es sich um eine Netzverstärkungsmaßnahme. Wegen der Einzelhei-

ten wird auf den Schriftsatz vom 8. Februar 2016 (Bl. 1127 ff GA V) sowie das 

Gutachten des Privatsachverständigen H. (Anlage K 41, Bl. 1136 ff.) Bezug ge-

nommen.  

Der Senat hat gem. Beweisbeschlüssen vom 14. August 2015 (Bl. 1014 ff. GA IV) 

und 3. und 9. Mai 2016 (Bl. 1160 ff., Bl. 1185 GA V) zwei ergänzende schriftliche 

Gutachten des Sachverständigen Dr. Ing M. eingeholt, die er am 27. November 

2015 (Bl. 1083 ff. GA IV) und 7. Oktober 2016 (lose im hinteren Aktendeckel) er-
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stellt und am 25. Januar 2017 zu Einwänden der Klägerin schriftlich Stellung ge-

nommen hat. Ergänzend ist der Sachverständige in den mündlichen Verhandlun-

gen vor dem Senat vom 12. April 2016 und 31. Januar 2017 befragt worden. We-

gen der Einzelheiten wird auf die Sitzungsniederschriften (Bl. 1154 ff. und  

1317 ff.) Bezug genommen.  

 

Wegen des weiteren Sachvortrags wird auf die zwischen den Parteien gewechsel-

ten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf den Tatbestand und die sonstigen tat-

richterlichen Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils verwiesen.  

 

II.  

 

Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Dem Kläger steht der geltend gemachte 

Anspruch unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.  

 

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch aus § 280 Abs. 1 

BGB i. V. m. § 5 Abs. 2 EEG 2009.  

 

Der der Klägerin zugewiesene Verknüpfungspunkt ist der gesamtwirtschaftlich 

günstigste (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009); ferner hat sie ihr Wahlrecht gemäß § 5 

Abs. 2 EEG 2009 nicht wirksam ausgeübt.  

 

a) Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 sind Netzbetreiber verpflichtet, Anla-

gen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas 

unverzüglich vorrangig an der Stelle an ihr Netz anzuschließen (Verknüpfungs-

punkt), die im Hinblick auf die Spannungsebene geeignet ist und die in der Luft-

linie kürzeste Entfernung zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht ein ande-

res Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt auf-

weist. Gemäß § 13 Abs. 1 EEG 2009 hat der Anlagenbetreiber die notwendigen 

Kosten des Anschlusses von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerba-

ren Energien an den Verknüpfungspunkt nach § 5 Abs. 1 oder 2 sowie der not-

wendigen Messeinrichtungen zur Erfassung des gelieferten Stroms zu tragen. 

Gemäß § 14 EEG 2009 trägt die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und 

des Ausbaus des Netzes der Netzbetreiber. 
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aa) Der nach der Luftlinie kürzeste Standort ist der Netzverknüpfungspunkt 

„Windkraftanlage O.“. Dieser wäre auch grundsätzlich technisch geeignet, denn 

das Netz der Beklagten weist die geeignete Spannungsebene (Mittelspannungs-

netz) auf. In Anbetracht der in § 5 Abs. 4, § 9 EEG 2009 enthaltenen Optimie-

rungs-, Verstärkungs- und Ausbaupflicht des Netzbetreibers ist nicht entschei-

dend, ob der Verknüpfungspunkt im Hinblick auf die Netzleistung technisch den 

Strom aus der anzuschließenden Windenergieanlage ohne weiteres aufnehmen 

konnte oder wegen einer bereits bestehenden Auslastung des Netzes dazu nicht 

in der Lage war. Ausreichend ist vielmehr, dass die Abnahme des Stroms durch 

Optimierung, Verstärkung oder Ausbau des Netzes ermöglicht werden kann (BGH, 

Urteil vom 10. Oktober 2012 - VIII ZR 362/11 = BGHZ 195, 73 ff., juris Rn. 20).  

 

bb) Für die Anwendung des Begriffs der „kürzesten Entfernung“ kommt es al-

lerdings nicht allein auf die räumlichen Gegebenheiten, sondern auch darauf an, 

bei welchem der möglichen Anschlüsse die geringsten Gesamtkosten für die Her-

stellung des Anschlusses und die Durchführung der Stromeinspeisung zu erwar-

ten sind (BGH, Urteil vom 8. Oktober 2003 - VIII ZR 165/01, ZNER 2003, 331 ff., 

juris Rn. 22; Urteil vom 28. November 2007 - VIII ZR 306/04, ZNER 2008, 53 f., 

juris Rn. 12 und ständig). Es ist ein Kostenvergleich durchzuführen, bei dem, los-

gelöst von der jeweiligen Kostentragungspflicht (vgl. o.), die Gesamtkosten mit-

einander zu vergleichen sind, die bei verschiedenen in Betracht kommenden Ver-

knüpfungspunkten für den Anschluss der betreffenden Anlage sowie für einen 

eventuell erforderlichen Netzausbau anfallen (BGH, Urteil vom 28. November 

2007, a. a. O., BGHZ 195, 73 ff., Rn. 26, 29). Denn der Gesetzgeber hat die An-

schluss- und Abnahmepflicht dem Betreiber des nächstgelegenen geeigneten 

Netzes im Hinblick auf die volkswirtschaftlich geringeren Kosten auferlegt (BGH, 

Urteil vom 8. Oktober 2003, a. a. O.) und den Gesamtaufwand für die Einspeisung 

des aus Erneuerbaren Energien erzeugten Stroms minimieren wollen (BGHZ, 

a. a. O., Rn. 26). 

Den in Rechtsprechung und Literatur ursprünglich bestehenden Streit, ob diese 

Grundsätze auch für verschiedene denkbare Verknüpfungspunkte in demselben 

Netz (und nicht nur für Verknüpfungspunkte in unterschiedlichen Netzen) in Be-

tracht kommen, hat der Bundesgerichtshof mittlerweile in dem Sinne entschieden, 

dass über den zu eng gefassten Wortlaut der Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 



-       - 
 
 

 

11 

EEG 2009 hinaus auch bei alternativen Anschlusspunkten innerhalb desselben 

Netzes auf eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung anzustellen ist (BGHZ 195, 

a. a. O., Rn. 24). 

 

Bei der Berechnung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzverknüp-

fungspunkts sind nur die unmittelbaren Kosten in den Variantenvergleich mit ein-

zubeziehen. Nicht zu berücksichtigen sind hingegen die mittelbaren Kosten, die 

z. B. aufgrund des Verlustes bei längeren Netzanschlussleitungen anfallen können 

oder die aufgrund von Umspannungsverlusten entstehen, die die Klägerin in die 

Berechnung mit einbeziehen möchte. Dies hat der Gesetzgeber im Zusammen-

hang mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (2014) ausdrücklich im 

Zusammenhang mit dem die Vorschrift des § 5 EEG 2009 ablösenden § 8 EEG 

2014 hervorgehoben (vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 119, vorgelegt als Anlage B 37 im 

Anlagenordner II). Er hat insoweit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Än-

derung der Rechtslage damit nicht verbunden sein sollte, mithin auch die im We-

sentlichen gleichlautende Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 nicht anders 

zu verstehen war (vgl. auch Salje, EEG 2014, 7. Aufl., § 8 Rn. 17). Der in der 

Kommentarliteratur früher überwiegend vertretenen Auffassung, wonach Einspei-

severluste, die ggf. durch die längere Anschlussleitung bis zum Netz für die allge-

meine Stromversorgung anfallen, jedoch im Rahmen der Kostengegenüberstel-

lung zu berücksichtigen sein sollen (Frenz/Müggenburg, Erneuerbare-Energien-

Gesetz, 3. Aufl. 2013, § 5 Rn. 56; Reshöft/Schäfermeier, EEG, 4. Aufl., § 5 Rn. 31; 

zweifelnd: Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl., § 5 Rn. 58), ist 

daher nicht zu folgen.  

 

Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob ein größerer Leitungsquerschnitt 

die Netzverluste verringert hätte, kommt es folglich nicht an.  

 

Der Senat hat daher die - in dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Ing. M. be-

zifferten - Beträge für die Differenzverlustleistung nicht berücksichtigt.  

 

cc) Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der technisch und wirtschaftlich 

günstigste Verknüpfungspunkt abweichend von der Grundregel des § 5 Abs. 1 

Satz 1 EEG 2009 ausnahmsweise nicht durch die kürzeste Verbindung zwischen 
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der Anlage und dem Netz bestimmt wird, obliegt dem Netzbetreiber (vgl. BGH, 

Urteil vom 28. November 2007, a. a. O., zu § 3 Abs. 1 Satz 2 EEG [2004]; BGHZ 

155, 141, 148).  

 

Die Beklagte hat vorliegend bewiesen, dass der der Klägerin zugewiesene Netz-

verknüpfungspunkt diese Voraussetzungen erfüllt.  

 

Nach dem - vom Senat nachvollzogenen und für überzeugend befundenen - Gut-

achten des Sachverständigen Dr. Ing. M. aus April 2014 stellt die tatsächlich reali-

sierte Variante den technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungs-

punkt im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 dar, und zwar ungeachtet der 

Tatsache, dass er nicht der nach der Luftlinie nächstliegende ist. Ihm ist daher der 

Vorzug vor den weiteren denkbaren Netzverknüpfungspunkten zu geben. Sowohl 

die zunächst im Raum stehenden weiteren beiden Anschlussmöglichkeiten als 

auch die sonstigen im Verlaufe des Verfahrens erörterten Varianten schneiden im 

Vergleich dazu schlechter ab.  

 

(1) Nach dem ursprünglichen Vortrag der Parteien standen grundsätzlich drei 

Netzanschlusspunkte zur Disposition - nämlich der von der Klägerin bevorzugte 

am nächsten zur Windenergieanlage gelegene Netzverknüpfungspunkt „Wind-

kraftanlage O.“, eine Verknüpfung über die Transformatoren-Station „F.“ und 

schließlich der tatsächlich gewählte Anschlusspunkt „H.“.  

 

Die Kosten, die für den Anschluss der Windkraftanlage im Bereich der Mittelspan-

nungs-Station „H.“ angefallen sind, sind zwischen den Parteien unstreitig. Der 

Sachverständige hat sie seiner wirtschaftlichen Beurteilung in dem Gutachten von 

April 2014 unter Gliederungspunkt 3.2 „Variante 1“ mit 217.914,65 € zugrunde ge-

legt, wobei er im Ergebnis nur Kosten für den Netzanschluss (elektrische Infra-

struktur für den Netzanschluss, Übergabestation, Grunddienstbarkeit und Auf-

wuchsentschädigung sowie Barwert der Betriebskosten, gerechnet auf 20 Jahre) 

in Ansatz gebracht hat (S. 12 des Gutachtens aus April 2014). 

 

Bei der „Variante 2“ Anschluss an die „Transformatoren-Station F.“, der ohne 

Netzverstärkungsmaßnahmen technisch nicht zulässig ist (vgl. S. 13 des Gutach-
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tens), hat der Sachverständige Kosten in Höhe von insgesamt 297.951,52 € ex-

klusive der Kosten für die Differenzverlustleistung angenommen, die sich aus Kos-

ten für den Netzanschluss in Höhe von insgesamt 153.367,70 €, Kosten für den 

Netzausbau in Höhe von 144.583,82 € (Kabel mit einer Länge von 3,187 km zu 

20 €/m, Kabelverlegung für dieselbe Strecke ebenfalls zu 20 €/m und der Barwert 

der Betriebskosten gerechnet auf 20 Jahre) zusammensetzen (S. 15 des Gutach-

tens). Die Kosten liegen damit 36,73 % über den tatsächlichen Kosten („Varian- 

te 1“), wobei der Sachverständige zugunsten der Klägerin eine 

„Best-Case“-Berechnung angestellt, mithin die innerhalb einer bestimmten  

Bandbreite liegenden Kosten (für die Kabel zwischen 20 € und 35 € und deren 

Verlegung zwischen 20 € und 60 €) so gering wie möglich angesetzt hat.  

 

Die Kosten der „Variante 3“ - der Anschluss an den am nächstgelegenen Netzver-

knüpfungspunkt „Windkraftanlage O.“ - hat der Sachverständige mit dem im April 

2014 erstellten Gutachten nicht berechnet, weil diese Variante bei einem Vergleich 

mit Variante 2 schon wegen der Kosten der notwendigen Netzverstärkungsmaß-

nahmen als gesamtwirtschaftlich günstigste Möglichkeit ausgeschlossen werden 

könne (vgl. S. 16 des Gutachtens unter 3.4). In „Variante 3“ sei mit einen erhöhten 

Aufwand für Netzverstärkungsmaßnahmen zur technischen Ertüchtigung des 

Netzanschlusspunkts (Mittelspannungsstation „Windkraftanlage O.“) in unmittelba-

rer Nähe zum Standort der Energieerzeugungsanlage zu rechnen. Angesichts der 

auszubauenden Netzstrecke von 4,203 km (vgl. dazu Anlage K 34 im Anlagenord-

ner II, Bl. 632 R GA II) bzw. 4,484 km gem. Gutachten vom 27. November 2015 

(unter 3.1, zweiter Absatz) ist im Vergleich zu der kürzeren Distanz in „Variante 2“, 

bei der der Sachverständige mit einer benötigte Kabellänge von 924 m gerechnet 

hat, bereits überschlägig von deutlich höheren Kosten auszugehen. Mit dem er-

gänzenden Gutachten vom 27. November 2015 hat der Sachverständige Dr. Ing. 

M. ausgeführt, ein einfacher Anschluss der Energieerzeugungsanlage an die MS-

Station „Windkraftanlage O.“ sei - was zwischen den Parteien auch nicht streitig ist 

und sich auch schon aus dem Gutachten aus April 2014 ergibt - ohne Netzverstär-

kungsmaßnahmen technisch nicht zulässig. Die Netzverstärkung könne entweder 

ohne (als Direktleitung) oder mit Einschleifen der MS-Stationen „W.“, „S. Weg“, 

„F.“, „W.“ und „O. (Hof)“ erfolgen (Gutachten vom 27. November 2015, Bl. 1085 R 

GA IV). Dabei sei von einer parallel zum bestehenden Leitungsverlauf erfolgenden 
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Verlegung auszugehen. Zur Beibehaltung des aktuellen Niveaus der Versor-

gungssicherheit im MS-Netzgebiet sei die Einschleifung über Trenner und eine 

Fehlerortung über Kurzschlussanzeigen ausreichend. Sofern keine Einschleifung 

erfolge, sei aus Gründen der Netzschutzkonzeption eine Schutzstation zur Wah-

rung der Selektivität und Fehlerortung über Kurzschlussanzeiger ausreichend (Bl. 

1085 R GA IV). Die Variante der Parallelverlegung eines Kabelsystems (mit einem 

Querschnitt 240 mm²) im MS-Abgang „W.“ der Umschaltanlage „St. H.“ bis zur 

MS-Station „Windkraftanlage O.“ sei technisch zulässig (Gutachten vom  

27. November 2015, Bl. 1086, 1086 R GA IV). Für den Netzanschluss selbst fielen 

bei dieser Variante nur Kosten für die Übergabestation an, weil der Netzanschluss 

an die in unmittelbarer Nähe der Energieerzeugungsanlage gelegene MS-Station 

„Windkraftanlage O.“ erfolge. Die Gesamtkosten hat der Sachverständige mit 

308.299 € im besten Fall und 428.103 € bei Ansatz der objektiv zu erwartenden 

Stückkosten ermittelt. Danach liegen die Kosten der „Variante 3“ nach dem der 

Klägerin günstigen „Best-Case-Ansatz“ um 41,5 %, und unter Berücksichtigung 

der objektiv zu erwartenden Stückkosten bei um 96,5 % höher als bei der verwirk-

lichten „Variante 1“ mit Kosten von 217.915 €. Hinzu kommen 73.500 € An-

schlusskosten für die Übergabestation.  

 

(2) Dagegen hat die Klägerin erfolglos eingewandt, die Berechnungen des 

Sachverständigen bezögen sich auf unnötige Umwege entlang der vorhandenen 

Trassen, weshalb er von einer auf einer Länge von 4,484 km erforderlichen Netz-

verstärkung ausgegangen sei, wohingegen eine technisch ohne weiteres machba-

re Netzverstärkungsmaßnahme auch sei, eine neue Leitung ausgehend vom vor-

handenen Netz der Beklagten „St. H. B.“ - dem zugewiesenen Netzverknüpfungs-

punkt - bis hin zum Netzverknüpfungspunkt „MS-Station Windkraftanlage O.“ (die 

rote Linie auf dem Plan auf S. 10 des Sachverständigengutachtens aus April 

2014) zu verlegen - d.h. im Ergebnis die von der Klägerin hergestellte Leitung von 

1.700 m -, jedoch mit der Möglichkeit, über einen handbedienten Schalter einen 

Ringschluss herzustellen.  

 

An diesem Ansatz ist zutreffend, dass nach der - oben wiedergegebenen - Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs mit Blick auf § 5 Abs. 4 EEG 2009 zur Ermitt-

lung des günstigsten Netzverknüpfungspunktes auch Varianten in den Blick zu 
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nehmen sind, die eine Verstärkung oder einen Ausbau des vorhandenen Netzes 

erfordern (BGHZ 195, 73 ff, Rn. 20).  

 

Nach den Berechnungen des von der Klägerin beauftragten Privatsachverständi-

gen H. (Anlage K 41, Bl. 1136 ff. GA V) ist diese Variante - „Variante 4“ - günstiger 

als die tatsächlich verwirklichte „Variante 1“. Der Privatsachverständige H. hat  

- ohne die nicht zu berücksichtigenden Verlustkosten - Kosten in Höhe von insge-

samt 214.582,65 € im Vergleich zu Gesamtkosten von 217.914,65 € in der Varian-

te 1 (S. 12 des Gutachtens von April 2014) ausgerechnet. Im Termin zur mündli-

chen Verhandlung vor dem Senat vom 12. April 2016 hat der Privatsachverständi-

ge H. ausgeführt, die neue Leitung hätte so hergestellt werden können, dass die 

Netzverbindung im Bereich der Windkraftanlage O. durch einen - preisgünstigen - 

mit der Hand zu bedienenden - im Normalzustand offenen - Schalter erfolgt und 

die rd. 60.000 € teure Schutzstation dann entfallen wäre (vom gerichtlichen Sach-

verständigen später als „Option 1“ bezeichnet).  

 

Der Senat geht indes auf der Grundlage des gerichtlichen Sachverständigengut-

achtens davon aus, dass die tatsächlich ausgeführte „Variante 1“ die gesamtwirt-

schaftlich günstigste Lösung ist. Denn bei einem „Ringschluss über einen handbe-

dienten Schalter“ würden Mehrkosten entstehen, weil eine zusätzliche Station in-

klusive dreier Lastschutzschalter und Kurzschlussanzeiger am Ort des bisherigen 

Netzverknüpfungspunkts „MS-Station O.“ errichtet und der handbetriebene Trenn-

schalter eingebaut werden müsste (Gutachten des Sachverständigen Dr. Ing M. 

vom 7. Oktober 2016, S. 5).  

Soweit die Klägerin im Schriftsatz vom 23. November 2016 niedrigere Kosten  

- 213.477,05 € - ausgerechnet hat, liegt das daran, dass die gegenüber der  

„Variante 1“ gleichbleibenden Kosten für die elektrische Infrastruktur (Tiefbau und 

Kabel) anstatt mit 110.731,97 € (vgl. Gutachten Dr. Ing. M. von April 2014) mit nur 

101.898,00 € in Ansatz gebracht und er Kosten für Grunddienstbarkeiten und 

Aufwuchsentschädigung nicht berücksichtigt sowie die Kosten für die zusätzliche 

Schaltstation zu niedrig angesetzt hat (vgl. S. 4 der Stellungnahme des Dr. Ing M. 

vom 25. Januar 2017, Bl. 1316 GA V). Im Termin zur mündlichen Verhandlung vor 

dem Senat vom 31. Januar 2017 hat der Sachverständige Dr. Ing. M. ausdrücklich 

bestätigt, die Kosten der „Option 1“ seien in jedem Fall aus den genannten Grün-
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den (Schutzstation, drei Lasttrennschalter etc.) teurer als die tatsächlich verwirk-

lichte „Variante 1“. Diese Angaben hat der Sachverständige in Kenntnis dessen 

gemacht, dass die Klägerin auf der Grundlage des sie unterstützenden Privat-

sachverständigen geltend gemacht hat, die Position LWL-Kabel im Wert von 

8.840,00 € entfalle bei der „Option 1“. Hinzu kommt, dass in der Berechnung des 

Sachverständigen H. gem. Schriftsatz vom 23. November 2016, die mit 

213.477,05 € endet, nicht die vom Sachverständigen Dr. Ing. M. für erforderlich 

gehaltenen Leistungsschalter mit Kurzschlussschutz (UMZ) berücksichtigt hat. In 

diesem Fall belaufen sich die Kosten nach seinen eigenen Berechnungen auf 

220.577,05 € (Bl. 1242, 1243 GA V).  

 

Es kann daher dahinstehen, dass die Klägerin behauptet, bei Verwirklichung der 

„Option 1“ würden keine Kosten für eine Aufwuchsentschädigung und Grund-

dienstbarkeiten anfallen, auf die es zudem schon aus vorstehend genannten 

Gründen ohnehin nicht entscheidend ankommt. Die Kosten für den Kurzschluss-

schutz (UMZ) berücksichtigt ersichtlich auch die weitere erst nach Schluss der 

mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 14. Februar 2017 eingereichte weite-

re Berechnung des Privatsachverständigen H. nicht, die sich - abweichend von 

seinen früheren Berechnungen - auf 215.677,43 € beläuft und ferner erneut die 

Kosten für Tiefbau und Kabel mit nur 101.898,00 € in Ansatz bringt.  

 

Der Sachverständige Dr. Ing. M. hat - sowohl mit schriftlichem Ergänzungsgutach-

ten vom 7. Oktober 2016 als auch im Termin am 31. Januar 2017 persönlich an-

gehört - vielmehr ausdrücklich erklärt, die Kosten der „Option 1“ seien - ungeach-

tet dessen, dass der Privatsachverständige H. darauf hingewiesen hat, bei einem 

per Hand zu bedienenden Schalter würde die ca. 60.000 € teure Schutzstation 

entfallen und 8.840 € an Kosten für ein LWL-Kabel eingespart werden - in jedem 

Fall ca. 30.000,00 € teurer als in der tatsächlich verwirklichten „Variante 1“.  

 

Ein im Normalzustand geschlossener Ringschluss über handbedienten Trenn-

schalter, vom Sachverständigen als „Option 2“ bezeichnet, ist deutlich teurer als 

die Variante 1, weil wegen der erforderlichen Anpassung des Schutzkonzepts des 

Netzes neben den ohnehin ebenso wie bei der verwirklichten Variante 1 erforderli-

chen Maßnahmen zusätzlich beidseits der Ringschlussleitung Stationen zu errich-
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ten wären, die jeweils mit drei Leistungsschaltern inklusive Differentialschutzrelais 

zu versehen und ferner für die Auslösung der Leistungsschalter in den Abgangs-

feldern „W.“ und „H.“ der Umspannanlage St. H. ebenfalls Differentialschutzrelais 

nachzurüsten wären. Überdies wäre zur Sicherstellung der Fehlerortung im „klei-

nen Ring“ die Stationen „W.“, „S. Weg“, „F.“ und „W.“ jeweils mit richtungsselek-

tiven (um zu ermitteln, in welchem Teil des Rings der Fehler aufgetreten ist) Kurz-

schlussanzeigern auszurüsten (zu allem Vorstehenden: Gutachten vom 7. Oktober 

2016, S. 5 Nr. 3.1.2 und S. 6 Nr. 3.2.2). Diese Kosten hat der Sachverständige Dr. 

Ing. M. auf der Grundlage einer objektiven Schätzung (d.h. der realistischen Kos-

ten) mit 233.711,00 € (128.000,00 € für die Schutzstation inklusive drei Leistungs-

schalter, 24.000,00 € für die Differentialschutzrelais <vgl. ergänzende Stellung-

nahme des Sachverständigen vom 25. Januar 2017, Bl. 1315, Nr. 4.>, 14.400,00 € 

für die Kurzschluss-Richtungs- und Erdschluss-Richtungsanzeiger und 39.664,00 

€ für die Verlegung eines Kommunikationskabels, ferner der Barwert für die Be-

triebskosten, gerechnet auf 20 Jahre: 27.647,00 €) beziffert, wobei es sich nur um 

die Mehrkosten im Vergleich zu den ohnehin anfallenden Kosten der Variante 1 

handelt. Selbst bei der zugunsten der Klägerin angestellten „Best-Case“-

Betrachtung belaufen sich die Mehrkosten auf 179.453,00 € (108.000,00 € für die 

Schutzstation inklusive drei Leistungsschaltern, 20.000,00 € für die Differential-

schutzrelais, 12.00,00 € für die Kurzschluss-Richtungs- und Erdschluss-

Richtungsanzeiger und 18.224,00 € für die Verlegung eines Kommunikationska-

bels, Barwert für die Betriebskosten, gerechnet auf 20 Jahre: 21.229,00 €).  

Durchgreifende Einwände gegen die Kostenansätze hat die Klägerin nicht erho-

ben, und zwar weder in Bezug auf die „Option 1“ noch auf die „Option 2“. Zu der 

Behauptung der Klägerin gem. Schriftsatz vom 23. November 2016 (Bl. 1239 ff. 

GA V), wonach sich die Kosten der „Option 1“ auf 213.477,05 € bzw. 220.577,05 € 

für einen Leistungsschalter mit Kurzschlussschutz (anstelle eines Kabelschalt-

felds) und die der „Option 2“ auf 296.339,05 € belaufen würden (vgl. Bl. 1242 f. 

und Bl. 1245 GA V), hat der Sachverständige mit Stellungnahme vom 25. Januar 

2017 unter Berücksichtigung des von der Klägerin vorgelegten Angebots der H. G. 

GmbH & Co. KG (Anlage K 42, Bl. 1247 ff. GA V) und der O. GmbH (Anlage K 43, 

Bl. 1252 GA V) ausgeführt, das Angebot „G.“ habe nicht die Kosten für die not-

wendigen Erd- und Fundamentarbeiten, die Außenerdung und die Inbetriebnahme 

berücksichtigt, weswegen er - für den Senat nachvollziehbar - an seiner vorste-
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henden Berechnung der Kosten festgehalten und erneut betont hat, es handele 

sich jedenfalls um zusätzliche Kosten gegenüber der seinerzeit realisierten An-

schlusslösung der klägerischen Windkraftanlage. Ungeachtet dessen liegen die 

von der Klägerin selbst behaupteten Kosten in Bezug auf die „Option 2“ sogar 

deutlich über den Kosten, die der Sachverständige Dr. Ing. M. ermittelt hat.  

 

(3) Es kann daher offenbleiben, ob in den Variantenvergleich überhaupt eine 

Anschlusslösung einzubeziehen ist, die dem Netz der allgemeinen Stromversor-

gung im Ergebnis nichts nützt, sondern sogar die Störungshäufigkeit erhöhen 

kann (vgl. dazu im Einzelnen nachfolgend: b) bb)).  

 

(4) Zu weiteren Varianten der Trassenführung hat der der Sachverständige am 

9. Juli 2014 (Bl. 755 f. GA III) ergänzend Stellung genommen:  

 

Die in seinem Schreiben vom 19. Dezember 2013 (Bl. 631 GA II) in der beigefüg-

ten Anlage (Bl. 632 GA II) gelb und orange eingefärbten Trassenabschnitte seien 

für den Netzanschluss der Windkraftanlage O. offenkundig nicht sinnvoll (Bl. 755 

GA III). Der gelbe Abschnitt sei deutlich länger als der denselben Zweck erfüllende 

grüne Abschnitt. Der orangefarbene Abschnitt bezeichne nur die Entfernung vom 

ohnehin realisierten, d.h. aktuellen Netzanschlusspunkt zur Umspannanlage St. 

H.; es handele sich nicht um eine Netzanbindungsvariante. Einzig die lila einge-

färbte Trasse (vgl. Bl. 632R GA II) wäre als Alternative zur grün eingefärbten  

(= obige Variante 2, vgl. Bl. 698 GA II) betrachtenswert, sofern sie - weil sie quer 

über Feld und Flurgrenzen verlaufen würde - überhaupt realistischerweise gebaut 

werden würde. Aufgrund des geringen Unterschieds zu der in dem Gutachten von 

April 2014 betrachteten Trassenlänge für die Strecke von der Windkraftanlage zur 

Station F. von 924 m (grüne Trasse, Variante 2) zur lila Trasse (388 m) bzw. der in 

Anlage K 34 (Anlagenband II, Bl. 706) eingezeichneten mangentafarbenen Trasse 

(690 m) ändere sich die Folgerung im Gutachten aus April 2014 zum gesamtwirt-

schaftlich günstigsten Netzanknüpfungspunkt der Windkraftanlage O. nicht, denn 

die Kosten für den unabhängig von der Anbindung der Windkraftanlage O. an die 

Station F. erforderlichen Netzausbau - 3.187 m - dominierten die Gesamtkosten 

deutlich. Gegenüber der - vorstehend erwähnten Tabelle 3.2 im Gutachten von 
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April 2014 (S. 15) ergäben sich für die gegenüber der mangenta eingefärbten 

Trasse kürzere und damit (jener gegenüber) günstigere lilafarbenen Trasse  

(388 m) Netzanschlusskosten von 109.739,50 € und Netzausbaukosten von 

144.583,82 € (vgl. Bl. 755, 755R GA III), zusammen 254.323,32 €. Hiernach sind 

alle Varianten ungünstiger als die tatsächlich verwirklichte.  

 

Auch diesen überzeugenden Ausführungen schließt sich der Senat an. Die Kläge-

rin hat diese Aspekte im Übrigen in zweiter Instanz im Übrigen nicht mehr aufge-

griffen.  

 

Somit muss nicht geklärt werden, ob sich - was zwischen den Parteien streitig ist - 

die Trasse mit Blick auf benötigte Zustimmungen von Eigentümern der betroffenen 

Grundstücken, über sie führen würde, überhaupt verwirklichen lassen würde.  

 

(5) Der Sachverständige hat sich ferner mit den sonstigen von Seiten der Klä-

gerin in Bezug auf die Höhe der in dem Hauptgutachten von April 2014 berechne-

ten Kosten erhobenen Einwänden entweder mit Ergänzungsgutachten oder bei 

seiner mündlichen Anhörung auseinandergesetzt. Dies betraf die Kosten für das 

Einschleifen der Übergabestation (vgl. Bl. 759 GA III), d. h. die Kosten für den An-

schluss der Übergabestation an das öffentliche Versorgungsnetz, die bereits in der 

Kostenberechnung durch den Punkt „Übergabestation“ erfasst waren und die bei 

jeder Variante anfallen, die - ohnehin nicht zu berücksichtigenden - Kosten für 

sonstige elektrische Verluste (etwa durch Transformatoren), die Kosten für Blind-

strom (den dazu gekauften Strom, um das System bei wenig Wind unter konstan-

ter Spannung zu halten, Bl. 759 GA III), die ebenfalls jeweils bei jeder Variante 

gleichermaßen zu berücksichtigen sind, und den vom Sachverständigen bei der 

Berechnung verwendeten sog. Verschiebungsfaktor (das Verhältnis zwischen 

Wirkleistung und Blindleistung, vgl. dazu Bl. 756, 756 R, 759 GA III), der sich aber 

unter Zugrundelegung des von der Klägerin für richtig gehaltenen Faktors auf die 

Erforderlichkeit zum Netzausbau nicht auswirken würde. All dies haben die Partei-

en mit der Berufung nicht mehr aufgegriffen, weshalb der Senat auf oben zusam-

mengefassten - insgesamt plausiblen - Erwägungen des Sachverständigen Bezug 

nehmen kann. 
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b) Zu keinem anderen Ergebnis führt der Umstand, dass die Klägerin einen 

anderen Netzverknüpfungspunkt, nämlich den Anschluss der Energieerzeugungs-

anlage am „derzeitigen Netzverknüpfungspunkt“ bzw. den „räumlich nächst gele-

genen Netzverknüpfungspunkt“, mithin der Netzverknüpfungspunkt „Windkraftan-

lage O.“, hilfsweise an der Trafostation „F.“ (vgl. Anlage K 7, S. 3) gewählt hat.  

 

Die Ausübung des Wahlrechts der Klägerin, die Netzverknüpfung an dem von ihr 

bevorzugten Standort vorzunehmen, stellt sich vielmehr als rechtmissbräuchlich 

dar.  

 

aa) Nach § 5 Abs. 2 EEG 2009 hat der Anlagenbetreiber das Recht, einen an-

deren Verknüpfungspunkt dieses oder eines anderen im Hinblick auf die Span-

nungsebene - wie hier - geeigneten Netzes zu wählen. In der Gesetzesbegrün-

dung heißt es hierzu, dass das Wahlrecht einzig durch die Geeignetheit des Net-

zes mit Blick auf die Spannungsebene eingeschränkt werde, die Ausübung des 

Wahlrechts aber nicht rechtsmissbräuchlich sein dürfe (BT-Drs. 16/8148, S. 41; 

BGHZ 195, 73 ff., juris Rn. 47).  

 

(1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erstreckt sich das Wahl-

recht des Anlagenbetreibers gem. § 5 Abs. 2 EEG 2009 auch auf den nächstgele-

genen Verknüpfungspunkt, sofern dieser nicht bereits nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 

2009 geschuldet ist. Eine rechtsmissbräuchliche Ausübung des Wahlrechts ist 

dann anzunehmen, wenn die hierdurch dem Netzbetreiber entstehenden Kosten 

nicht nur unerheblich über den Kosten eines Anschlusses an dem gesamtwirt-

schaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt liegen (BGH, Urteil vom 10. Oktober 

2012 - VIII ZR 362/11, a. a. O., Rn. 57). Das Recht des Anlagenbetreibers gem. 

§ 5 Abs. 2 EEG 2009 soll nicht dazu führen, dass er durch geschickte Ausübung 

des Wahlrechts das in § 5 Abs. 3 EEG 2009 geregelte Zuweisungsrecht des Netz-

betreibers „provozieren“ und dadurch seine eigenen Kosten (wegen der Aus-

gleichsregelung des § 13 Abs. 2 EEG 2009) bewusst zulasten der Allgemeinheit 

senken können soll (BGHZ, a. a. O., Rn. 58). 

 

Der Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung zum Anlass genommen, die Neufas-

sung der Vorschrift in § 8 Abs. 2 EEG 2014 entsprechend anzupassen.  



-       - 
 
 

 

21 

(2) Wonach sich die in die Erheblichkeitsbetrachtung einfließenden Mehrkosten 

bemessen, d. h. welche Kosten insoweit miteinander ins Verhältnis zu setzen sind 

- der jeweils entstehende Gesamtaufwand oder die dem Netzbetreiber bei den zu 

vergleichenden Anschlussvarianten entstehenden Kosten - ist zwischen den Par-

teien streitig.  

 

Der Senat folgt der von der Beklagten vertretenen Auffassung, wonach es nur auf 

die dem Netzbetreiber entstehenden Kosten ankommt.  

 

Dies ist bereits dem vorstehend in Bezug genommenen Urteil des Bundesge-

richtshofs vom 10. Oktober 2012 zu entnehmen, in dem es heißt, einer Ausübung 

des Wahlrechts nach § 5 Abs. 2 EEG 2009 stehe der Einwand des Rechtsmiss-

brauchs (§ 242 BGB) entgegen, wenn die dem Netzbetreiber [Hervorhebung durch 

den Senat] hierdurch entstehenden Kosten nicht nur unerheblich über den Kosten 

eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt 

liegen (BGH, a. a. O., Leitsatz und Rn. 57). Dem entspricht, dass die Neufassung 

des § 8 Abs. 2 EEG 2014 nunmehr wie folgt lautet: „Anlagenbetreiber dürfen einen 

anderen Verknüpfungspunkt dieses oder eines anderen im Hinblick auf die Span-

nungsebene geeigneten Netzes wählen, es sei denn, die daraus resultierenden 

Mehrkosten des Netzbetreibers sind nicht unerheblich.“ In der Gesetzesbegrün-

dung (BT-Drs. 18/1304, S. 119 f.) heißt es dazu: 

 

 „Die Ergänzung um einen neuen Absatz 2 Satz 2 [Anmerkung: später tat-

sächlich Halbsatz 2] dient der Rechtssicherheit und Anwenderfreundlichkeit 

der Norm. Zwar galt im Rückgriff auf den allgemeinen zivilrechtlichen 

Grundsatz von Treu und Glauben schon bisher, dass die Ausübung des 

Wahlrechtes des Anlagenbetreibers nicht rechtsmissbräuchlich erfolgen 

darf (vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 41). Allerdings bleibt insoweit offen, wann die 

Grenze zum Rechtsmissbrauch konkret überschritten ist. Der BGH hat 

nunmehr im zweiten Leitsatz seines Urteils vom 10. Oktober 2012 

(Az. VIII ZR 362/11) festgestellt, dass dem Wahlrecht dann der Einwand 

des Rechtsmissbrauchs entgegensteht, wenn ‚die dem Netzbetreiber hier-

durch entstehenden Kosten nicht nur unerheblich über den Kosten eines 

Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt 
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liegen‘. Diese Rechtsprechung des BGH greift der Gesetzeswortlaut nun-

mehr auf. Von erheblichen Mehrkosten ist nach der Rechtsprechung des 

BGH auszugehen, wenn die vom Anlagenbetreiber gewählte Verknüp-

fungsvariante für den Netzbetreiber zu nicht unerheblichen Mehrkosten ge-

genüber dem Anschluss am gesamtwirtschaftlich günstigsten Verknüp-

fungspunkt führt. Bei der Bestimmung des gesamtwirtschaftlich günstigsten 

Verknüpfungspunkts sind nur die unmittelbaren Kosten zu berücksichtigen. 

Dies bedeutet, dass eventuelle Netz- und Trafoverlust als sogenannte mit-

telbare Kosten nicht zu berücksichtigen sind (…)“ 

 

(3) Dies zugrunde gelegt, stellen sich alle von der Klägerin wahlweise erwoge-

nen Netzverknüpfungsvarianten als nicht nur unerheblich dar, denn die Kosten der 

Beklagten liegen mit Blick darauf, dass ihr bei der verwirklichten Anschlussvarian-

te keine Kosten entstanden wären, bei über 100 %.  

 

bb) Die Ausübung des Wahlrechts kann aber auch aus anderen Gründe 

rechtsmissbräuchlich sein. Dies hat der Gesetzgeber für die Neufassung des § 8 

Abs. 2 EEG 2014 ausdrücklich hervorgehoben (vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 120). 

Nichts anders kann für die Vorschrift des § 5 Abs. 2 EEG 2009 gelten. Auch in der 

Gesetzesbegründung für das EEG 2009 ist hervorgehoben worden, dass das 

Wahlrecht nicht missbräuchlich ausgeübt werden durfte (BT-Drs. 16/8148, S. 41), 

mithin im Ergebnis durch die Grundsätze von Treu und Glauben (§ 242 BGB) be-

grenzt war.  

 

Die kostengünstigste und in der Argumentation der Klägerin in erster Linie geltend 

gemachte Variante ist die Herstellung einer neuen Leitung vom Netzverknüpfungs-

punkt „St. H. B.“ zum Netzverknüpfungspunkt „MS-Station Windkraftanlage O.“, 

die dort mit einem handbetriebenen - im Normalzustand offenen - Schalter verse-

hen ist. Bei dieser Variante würde die Verbindung der Windkraftanlage über die 

neue Leitung zum Netzverknüpfungspunkt „St. H. B.“ hergestellt werden, also ge-

rade nicht zu den von der Klägerin gewählten Netzverknüpfungspunkten „Wind-

kraftanlage O.“ bzw. „Trafostation F.“.  
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Selbst wenn man dies anders sieht, vermag das Wahlrecht den geltend gemach-

ten Anspruch nicht zu begründen:  

 

Diese Variante in Form der Schaffung einer Netzverbindung von der MS-Station 

„Windkraftanlage O.“ zu dem tatsächlichen Netzverknüpfungspunkt („H.“) durch 

ein von der Beklagten zu verlegendes Kabel erweist sich als zu der verwirklichten 

Anschlusslösung nicht gleichwertig. Sie bietet - anders als die Klägerin, gestützt 

durch den Privatsachverständigen, behauptet - keinen Vorteil für den Betrieb des 

Netzes, sondern beeinträchtigt die Versorgungssicherheit sogar, wenn auch nur in 

geringem Umfang. Vor diesem Hintergrund würde die Verlegung des Kabels durch 

die Beklagten (anstelle der Klägerin) im Ergebnis allein dem Zweck dienen, die 

Windenergieanlage der Klägerin auf Kosten der Allgemeinheit an das Netz anzu-

schließen.  

 

Ein Ringschluss - Herstellung eines sog. „kleinen Rings“ neben dem schon beste-

henden offen betriebenen sog. „großen Ring“ (auf der Zeichnung Bl. 10 des Sach-

verständigengutachtens aus April 2014 durch die „dünne lila Linie“ dargestellt und 

vom Sachverständigen Dr. Ing. M. im Termin zur mündlichen Verhandlung vor 

dem Senat handschriftlich über den Bildrand hinaus nach dem ungefähren tat-

sächlichen Verlauf durch die blaue Kugelschreibermarkierung vervollständigt) -

würde nicht zu einer Verbesserung der Versorgungssicherheit im Netz der Beklag-

ten führen. Bereits durch den bestehenden „großen Ring“ wird die Versorgung 

Abnehmer der anliegenden Ortschaft - so die Beklagte - sichergestellt. Gegenteili-

ge Anhaltspunkte bestehen nicht.  

 

Die Schaffung eines weiteren - mit dem „großen Ring“ nicht verbundenen - Ring-

schlusses im Bereich der Windenergieanlage der Klägerin durch den „kleinen 

Ring“ würde - wie das ergänzende Sachverständigengutachten des Sachverstän-

digen Dr. Ing. M. ergeben und wie er bei seinen beiden Anhörungen vor dem Se-

nat bestätigt hat - keinen (nennenswerten) Vorteil, weder in wirtschaftlicher Hin-

sicht noch in der Versorgungssicherheit, bieten. Die Herstellung eines solchen 

Rings ist hiernach vielmehr mit weiteren Aufwendungen für zusätzliche Siche-

rungsmaßnahmen verbunden, denn wenn innerhalb eines der Stromversorgung 

dienenden Rings ein Fehler auftritt, fallen - was sich unmittelbar aufdrängt - sämt-
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liche Anschlüsse in diesem Ring aus. Es bedarf daher - wie der Sachverständige 

Dr. Ing. M. überzeugend ausgeführt hat - weiterer Schutzstationen, durch die die 

Halbringe des Netzes im Falle eines Defektes voneinander getrennt werden kön-

nen. Ein Vorteil könne sich - so der Sachverständige - nur für den Fall ergeben, 

dass in beiden Halbringen gleichzeitig ein Defekt auftrete, was extrem unwahr-

scheinlich sei.  

 

Dies ist auch bei näherer Betrachtung der durch den Privatsachverständigen im 

Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 12. April 2016 angestell-

ten Überlegungen zu der Herstellung des Ringschlusses in dem „kleinen Ring“ 

durch einen handbedienten Schalter - der entweder im Normalzustand offen oder 

geschlossen sein könnte - nicht anders zu beurteilen.  

 

Damit hat sich der Sachverständige Dr. Ing. M. in dem vom Senat in Auftrag ge-

gebenen Ergänzungsgutachten vom 7. Oktober 2016 im Einzelnen auseinander 

gesetzt und die beiden im Raum stehenden Varianten „Ringschluss durch einen 

handbedienten Schalter, Normalzustand: offen“ („Option 1“) und „Ringschluss über 

einen handbedienten Schalter, Normalzustand: geschlossen („Option 2“) über-

prüft. Er hat für die Variante „Ringschluss über handbedienten Trennschalter, 

Normalzustand: offen“ angenommen, in diesem Fall könne zwar an dem beste-

henden Schutzkonzept festgehalten werden. Es würde jedoch lediglich im Fall ei-

nes zeitgleichen Netzfehlers in einem Teilabschnitt der beiden Abgänge „MS-

Station W.“ und „MS-Station H.“ der Umspannanlage St. H. von der Möglichkeit 

des Ringschlusses durch einen handbedienten Trennschalter Gebrauch gemacht 

werden. Der Sachverständige hat erneut betont, die Wahrscheinlichkeit dessen sei 

extrem gering. Die Wiederversorgung aufgrund der per Hand erfolgten Umschal-

tung benötige - nach einer zwingend erforderlichen Fehlerlokalisation (vgl. ergän-

zende Stellungnahme vom 25. Januar 2017, S. 2 unter Punkt 2.) - ca. 1,5 Stun-

den. Demgegenüber würde sich als negativer Effekt die Häufigkeit von Netzfehlern 

aufgrund des um die Länge der Ringschlussleitung erweiterten Streckennetzes 

geringfügig (um ca. 0,02 Netzfehler pro Jahr) erhöhen. Nach einer von ihm vorge-

nommenen Zuverlässigkeitsanalyse ergebe sich statistisch eine um 0,42 Minuten 

pro Jahr erhöhte Nichtverfügbarkeit der Elektrizitätsversorgung der an das Mit-



-       - 
 
 

 

25 

telspannungsnetz angeschlossenen Abnahmestellen (Gutachten vom. 7. Oktober 

2016, S. 4 und 5).  

 

Die Berechnung der statistischen Wahrscheinlichkeit, die die Klägerin in Zweifel 

gezogen hat, hat der Sachverständige Dr. Ing. M. mit der schriftlichen Stellung-

nahme vom 25. Januar 2017 (Bl. 1313 ff GA V), unter Punkt 1. näher dargelegt. 

Einer weitergehenden Offenlegung der Berechnung bedurfte es nicht. Der Sach-

verständige hat nochmals bestätigt, dass bei üblichen Reparaturdauern bei Kabel-

fehlern von 8 bis 12 Stunden ein Zugewinn an Versorgungssicherheit nur in die-

sem engen Zeitfenster erfolgen könne und daher als marginal einzuschätzen sei. 

Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des kompetent und ausgesprochen fach-

kundig wirkenden Sachverständigen hat der Senat nicht.  

 

Hinzu kommt, dass - wie der Sachverständige Dr. Ing. M. in den Verhandlungs-

terminen vor dem Senat vom 12. April 2016 und 31. Januar 2017 weiter erläutert 

hat - im Hinblick auf die Schutzfunktion des „großen Rings“ - der „kleine Ring“ für 

den Fall eines Defekts im Netz - so wie es bislang betrieben werde - nicht erfor-

derlich ist. Das Netz weise bereits Schutzvorkehrungen auf, die den üblichen Be-

triebsgrundsätzen und den üblichen Standards entsprächen. Ein Vorteil ergibt sich 

durch das Schließen des „kleinen Rings“ auch nicht für den Fall, dass - wie in der 

mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 31. Januar 2017 erörtert - bei einem 

Defekt im unteren rechten Bereich des Netzes die Möglichkeit bestünde, drei im 

oberen rechten Bereich befindliche an das Netz angeschlossene Energieerzeu-

gungsanlagen anderer Betreiber schneller wieder in Betrieb nehmen zu können, 

als dies bei dem „großen Ring“, der eine längere Netzstrecke aufweist, der Fall ist. 

Vielmehr weisen diese drei Anlagen - so der mit den Verhältnissen im Einzelnen 

vertraute Sachverständige Dr. Ing. M. - eine verhältnismäßig geringe Leistung auf, 

weshalb nicht zu erwarten sei, dass diese nicht auch über die längere Netzstrecke 

des „großen Rings“ abgeführt werden könne. Im Übrigen sei es unüblich, Anlagen 

- egal ob kleine Anlagen oder große Kraftwerke - so an das Netz anzuschließen, 

dass sie im Fall eines Netzfehlers noch mit gleicher Leistung betrieben werden 

könnten. Die Beklagte hat - durch den Abteilungsleiter der Stromversorgung H. - 

im Termin zur mündlichen Verhandlung zudem unbestritten ausgeführt, dass dies 
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bislang - auch bei Wartungsarbeiten - unproblematisch gewesen sei, insbesonde-

re die Leistung der Kraftwerke nicht habe heruntergefahren werden müssen.  

 

cc) Selbst wenn man all dem nicht folgen und allein auf die Kosten der jeweili-

gen Anschlussmaßnahmen sowie ferner auf die Gesamtkosten des Anlagenbe-

treibers einerseits und der Gemeinde andererseits abstellen würde, hat die Ver-

nehmung des Sachverständigen Dr. Ing. M. im Termin zur mündlichen Verhand-

lung vor dem Senat ergeben, dass die Kosten der „Option 1“ ca. 30.000,00 € über 

denen der „Variante 1“ liegen würden, mithin 13,5 % (11,5 % bei 25.000 €, die der 

Sachverständige als Minimum angesehen hat), was als nicht nur unerheblich an-

zusehen sein dürfte.  

 

Einen Anhaltspunkt dafür, welche Kosten nicht mehr „nur unerheblich“ sind, dürfte 

die Vorschrift des § 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 EEG 2009 liefern, wonach den Netzbe-

treiber eine Pflicht zur Optimierung, Verstärkung oder Ausbau des Netzes trifft, 

was - so die Gesetzesbegründung zu der Vorgängernorm § 4 Abs. 2 Satz 1 EEG 

2004 (vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 34; BT-Drs. 15/2327, S. 25) - wirtschaftlich zumut-

bar sein soll, wenn die Kosten des Ausbaus 25 % der Kosten der Errichtung der 

Stromerzeugungsanlage nicht überschreiten, was sich mit dem EEG 2009 nicht 

geändert hat (vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 41 f., 45; BGH, Urteil vom 18. Juli 2007 - 

VIII ZR 288/05, ZNER 2007, 318 ff., juris Rn. 26). Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass das, was „wirtschaftlich zumutbar“ ist, ersichtlich mehr ist als das, was als 

„nicht nur unerheblich“ anzusehen ist. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist 

„zumutbar“ vielmehr als die Grenze dessen zu verstehen, was gerade noch ver-

langt werden kann, während „nicht nur unerheblich“ - im Gegenteil - als nur gering-

fügig mehr als die wirtschaftlich günstigste Lösung anzusehen ist. Dies spricht da-

für, dass der Maßstab, an dem man die Kostenüberschreitung misst, deutlich un-

terhalb der Marke von 25 % liegen muss, die Abweichung jedenfalls nicht mehr als 

10 % betragen darf.  

 

dd) Ob Pläne, weitere Energieeinspeiseanlagen an das allgemeine Netz anzu-

schließen (vgl. Wustlich, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. § 9 Rn. 37; 

Reshöft/Schäfermeier, EEG, 4. Aufl., § 9 Rn. 20), sich auf die Abwägung zuguns-

ten der Klägerin auswirken können, kann offen bleiben. Es gibt jedenfalls keine 
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ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass es im Zeitpunkt des Anschlusses der 

Windenergieanlage der Klägerin an das Netz solche Pläne gab, was die Beklagte 

in Abrede genommen hat. Eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 

355 kW und eine Biogas-Anlage mit einer Leistung von 515 kW - jeweils des Be-

treibers W.-S. - sind jedenfalls erst am 30. März und am 18. Dezember 2012 an 

das Netz der Beklagten angeschlossen worden, wohingegen die Anlage der Klä-

gerin (mit einer Leistung von 2.300 KW) bereits am 31. März 2011 an das Netz der 

Beklagten angeschlossen worden ist. Die Beklagte hat belegt, dass sie Kenntnis 

von den weiteren Anlagen erst am 23. Januar 2012 durch den Antrag des Betrei-

bers W.-S. erlangt hat (vgl. Anlage B 29 im Anlagenordner II). Dass weitere Anla-

gen angeschlossen worden sind oder auch nur geplant waren, ist nicht ersichtlich.  

 

ee) Die übrigen im Raum stehenden Anschlussvarianten hätten - selbst wenn 

man - wie die Klägerin dies möchte - die Gesamtkosten in den Blick nimmt - eben-

falls nicht nur unerheblich höhere Kosten verursacht.  

 

(1) Die zunächst in Rede stehende „Variante 3“, die mit dem Gutachten des 

Sachverständigen Dr. Ing. M. vom 27. November 2015 näher untersucht worden 

ist, ist selbst bei einer zugunsten der Klägerin angestellten „Best-Case-Betrach-

tung“ ca. 41,5 % teurer als die verwirklichte „Variante 1“, bei Ansatz der objektiv zu 

erwartenden Stückkosten sogar um ca. 96,5 % teurer (Gutachten vom 27. No-

vember 2015, Bl. 1087 R GA IV) und liegt damit über der Erheblichkeitsschwelle. 

Die von dem Sachverständigen ermittelten Kosten hat die Klägerin als solche 

auch nicht beanstandet, sondern nur Bedenken geäußert, dass für die Kosten der 

Anschlussmaßnahme die vorhandene - 4,484 km lange - Trasse zugrunde gelegt 

worden ist. Im Übrigen kann auf nachfolgende Ausführungen verwiesen werden.  

 

(2) Allein die Mehrkosten der „Option 2“ liegen nach dem Gutachten des Sach-

verständigen Dr. Ing. M. vom 7. Oktober 2016 zwischen 179.453,00 € („Best-

Case“) und 233.711,00 € (objektiv zu erwartende Kosten) 82,35 % bzw. 107,25 % 

über der verwirklichten „Variante 1“, nach den eigenen Berechnungen der Klägerin 

mit Schriftsatz vom 23. November 2016 mit 296.339,05 € 36 %. Auf die sonstigen 

Einwände der Klägerin zu den von dem Sachverständigen ermittelten Kosten 

kommt es daher bereits nicht mehr an. Ungeachtet dessen hat der Sachverständi-
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ge mit der ergänzenden Stellungnahme vom 25. Januar 2017 (unter Punkt 4.) ei-

nen offensichtlichen, in das Endergebnis aber nicht eingeflossenen Tippfehler in 

dem Gutachten (Kosten der Differentialschutzrelais in Höhe von 24.000,00 € statt 

versehentlich angegebener 4.000,00 €) korrigiert und im Übrigen - wie schon oben 

erörtert - überzeugend ausgeführt, es sei erforderlich, dass die Kurzschluss-/Erd-

schlussanzeiger in einem geschlossenen Ringsystem zur Fehlerortung eine Rich-

tungsanzeige haben müssten, weil der Kurzschlussstrom stets von beiden Seiten 

zur Fehlerstelle fließe. Einfache ungerichtete Anzeiger, wie sie die Klägerin in ih-

rem Kostenansatz aufführe (vgl. auch Anlage K 44, Bl. 1253 GA V), seien nicht 

ausreichend. Das von der Klägerin vorgelegte Angebot der H. G. GmbH & Co. KG 

(Anlage K 42, Bl. 1247 ff. GA V), auf das Klägerin im Übrigen Bezug genommen 

hat, sei hingegen nicht vollständig (vgl. o.).  

 

(3) Auch die Kosten des hilfsweise gewählte Netzverknüpfungspunkts („Varian-

te 2“) übersteigen die Kosten der „Variante 1“ mehr als nur unerheblich. Betrachtet 

man die von dem Sachverständigen Dr. Ing. M. errechneten Kosten der  

„Variante 2“ ohne den Punkt „Kosten für die Differenzverlustrechnung“ ergibt  

sich ein Betrag von 297.951,52 €, was Mehrkosten von 36,73 % entspricht.  

 
2. Ein Ausgleichsanspruch gemäß § 13 Abs. 2 EEG 2009 scheidet schon 

deswegen aus, weil er eine Zuweisung im Sinne von § 5 Abs. 3 EEG 2009  

voraussetzt. Gegen die Ausübung dieses Rechts spricht jedoch, dass die Beklagte 

der Klägerin den wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunkt zugewiesen 

hat, weshalb das Wahlrecht gem. § 5 Abs. 3 EEG 2009 erloschen ist (vgl. Schä-

fermeier, a. a. O., § 5 Rn. 43). § 5 Abs. 3 EEG 2009 beinhaltet darüber hinaus das 

sog. Letzt-Wahlrecht des Netzbetreibers (vgl. Cosack, in: Frenz/Müggenborg, 

a. a. O., § 5 Rn. 80), was hier schon aufgrund der zeitlichen Abläufe fernliegt, 

auch wenn die Ausübung des Wahlrechts durch den Anlagenbetreiber keine zwin-

gende Voraussetzung für die Wahl nach § 5 Abs. 3 EEG 2009 ist (Cosack, a. a. O, 

Rn. 81).  

 
3. Der Feststellungsantrag der Klägerin bleibt mithin ebenfalls ohne Erfolg.  

 
4. Auf die von der Beklagten übrigen gerügten Verfahrensfehler, die sich aber 

ohnehin nicht kausal ausgewirkt haben dürften, kommt es nicht mehr an.  



-       - 
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III.  

 
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO. Anlass, die Re-

vision gem. § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen, hat der Senat nicht.  

 
Den Streitwert hat der Senat zum einen nach dem bezifferten Antrag bemessen 

und zum anderen, was den Feststellungsantrag anbelangt, mit 80 % des der Klä-

gerin entgangenen und nach dem dreieinhalbfachen Jahreswert im Sinne von § 9 

ZPO bemessenen und mit 10.800 € pro Jahr bezifferten entgangenen Gewinn, 

mithin wie schon das Landgericht mit 30.240 € (3,5 x 10.800,00 € x 80 %).  

 
W. M.-H.           Dr. B. 
 
 
 


